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Bezirksamt Mitte von Berlin Datum: 23.04.2026 
Stadtentwicklung und Facility Management Tel.: 44600 
Stadtentwicklungsamt  

 Bezirksamtsvorlage Nr.  1218 
zur Beschlussfassung - 
für die Sitzung am Dienstag, dem 28.04.2026 

1. Gegenstand der Vorlage: 

Beschluss über die Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum 
Bebauungsplanentwurf 1-124 (Turbinenwerk (Nord)), die Durchführung der Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Einbringung einer Vorlage in die 
Bezirksverordnetenversammlung - zur Kenntnisnahme -.  

2. Berichterstatter/in: 

Bezirksstadtrat Gothe 

3.  Beschlussentwurf: 

I. Das Bezirksamt beschließt:  

1. Die Auswertungen der Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplanentwurf 1-124 im 
Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit, für eine nordwestliche Teilfläche des Geländes zwischen 
Sickingenstraße, Berlichingenstraße, Huttenstraße und Wiebestraße, hat zu keinen 
die Grundzüge der Planung berührenden Änderungen geführt. Das Bezirksamt Mitte 
von Berlin beschließt die Abwägung der während der o.g. Beteiligungsschritte 
eingegangenen Stellungnahmen. 

 

2. Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB des 
Bebauungsplanentwurfs 1-124 im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit, für eine nordwestliche 
Teilfläche des Geländes zwischen Sickingenstraße, Berlichingenstraße, Huttenstraße 
und Wiebestraße, wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse der frühzeitigen 
Beteiligungen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 

 

II. Bei der Bezirksverordnetenversammlung ist die beigefügte Vorlage zur 

Kenntnisnahme einzubringen. 
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III. Mit der Durchführung des Beschlusses wird der Geschäftsbereich Stadtentwicklung 

und Facility Management beauftragt. 

IV. Veröffentlichung: ja 

V. Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen: nein 

a) Personalrat:  

b) Frauenvertretung:  

c) Schwerbehindertenvertretung:  

d) Jugend- und Auszubildendenvertretung:  

4. Begründung, Rechtsgrundlage und Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die 
Finanzplanung: 

bitten wir, der beigefügten Vorlage an die Bezirksverordnetenversammlung zu 
entnehmen. 

5. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen: 

keine 

6. Behindertenrelevante Auswirkungen: 

keine 

7. Integrationsrelevante Auswirkungen:  

keine 

8. Sozialraumrelevante Auswirkungen:  

keine 

9. Beteiligungsrelevante Auswirkungen:  

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

10. Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

Die von der Planung berührten Belange, einschließlich der Belange des 
Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB, werden im Verfahren nach allgemeinen 
Grundsätzen ermittelt und bewertet (§ 2 Abs. 3 BauGB) sowie gegeneinander und 
untereinander gerecht abgewogen (§ 1 Abs. 7 BauGB). Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) 
BauGB sind dabei insbesondere auch die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 
Landschaft und die biologische Vielfalt, zu berücksichtigen. 
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Der Klima-Check wird zum BVV-Beschluss des Rechtsverordnungsentwurfes 
vorbereitet werden. 
 

11. Mitzeichnung(en):  

keine 

Bezirksstadtrat Gothe       
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Bezirksamt Mitte von Berlin Datum: 27.042026 
Stadtentwicklung und Facility Management Tel.: 44600 
Stadtentwicklungsamt  

Bezirksverordnetenversammlung  
Mitte von Berlin 

 

 Vorlage -zur Kenntnisnahme-  

über den Beschluss über die Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ge-
mäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und der frühzeitigen Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum Bebau-
ungsplanentwurf 1-124 (Turbinenwerk (Nord)), die Durchführung der Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Einbringung einer Vorlage in die 
Bezirksverordnetenversammlung - zur Kenntnisnahme -.   
 
 
Das Bezirksamt hat am 28.04.2026 beschlossen, der Bezirksverordnetenversammlung 
dazu Nachfolgendes zur Kenntnis zu bringen: 
 

I. Die Auswertungen der Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplanentwurf 1-
124 im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit, für eine nordwestliche Teilfläche des Geländes 
zwischen Sickingenstraße, Berlichingenstraße, Huttenstraße und Wiebestraße, hat 
zu keinen die Grundzüge der Planung berührenden Änderungen geführt. Das Be-
zirksamt Mitte von Berlin beschließt die Abwägung der während der o.g. Beteili-
gungsschritte eingegangenen Stellungnahmen. 
 
 

II. Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB des Bebauungsplan-
entwurfs 1-124 im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit, für eine nordwestliche Teilfläche des 
Geländes zwischen Sickingenstraße, Berlichingenstraße, Huttenstraße und Wiebes-
traße, wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligungen 
gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 

A) Begründung 

zu I, II: siehe Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vom 27.04.2026 (Anlage 1). Da keine 
Stellungnahmen in der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
eingegangen sind, wird kein Dokument hierüber mitgereicht. 
 

zu II: Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird die Beteiligung der Öffentlichkeit durch Veröf-
fentlichung der Beteiligungsunterlagen im Internet durchgeführt. Daneben werden die 
Beteiligungsunterlagen während des Beteiligungszeitraums im Rathaus Wedding, Mül-
lerstr. 146, in 13353 Berlin, öffentlich ausgelegt.  
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B) Rechtsgrundlage 

Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) 

C) Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung   

a. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:  

keine 

b. Personalwirtschaftliche Auswirkungen:  

keine 

D) Auswirkungen auf den Klimaschutz 

Die von der Planung berührten Belange, einschließlich der Belange des Umwelt-
schutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB, werden im Verfahren nach allgemeinen 
Grundsätzen ermittelt und bewertet (§ 2 Abs. 3 BauGB) sowie gegeneinander und 
untereinander gerecht abgewogen (§ 1 Abs. 7 BauGB). Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) 
BauGB sind dabei insbesondere auch die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-
schaft und die biologische Vielfalt, zu berücksichtigen. 

Der Klima-Check wird zum BVV-Beschluss des Rechtsverordnungsentwurfes vorbe-
reitet werden. 

Berlin, den  

 

Bezirksstadtrat Gothe Stellv. Bezirksbürgermeister Spallek 
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